
 

 

 

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der 

LEONI AG 

zu den Empfehlungen der 

"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" 

gemäß § 161 AktG 

 

 

Die LEONI AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 10. Dezember 2020 sämtlichen vom 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 

20. März 2020 bekannt gemachten Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der 

Fassung vom 16. Dezember 2019 ("DCGK 2020") entsprochen und wird ihnen auch künftig entsprechen. 

 

 

 

 

 

Nürnberg, am 7. Dezember 2021 

 

LEONI AG 

 

Für den Vorstand    Für den Aufsichtsrat 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Aldo Kamper     Dr.-Ing. Klaus Probst 


